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Auch im Tourismusbereich 
stellen sich mehr und mehr 
Rechtsfragen und -probleme. 
Die Vorarlberger Tourismus-
betriebe und -organisationen 
können dabei auf  kompe-
tente Beratung und Vertre-
tung durch die Vorarlberger 
Rechtsanwälte vertrauen, so 
Arno Fricke, Geschäftsfüh-
rer Montafon Tourismus.

Der OGH hat kürzlich er-
neut ausgesprochen, dass 
ein studierendes Kind sei-
nen Unterhaltsanspruch 
verliert, wenn es sein Stu-
dium nicht ernsthaft und 
zielstrebig betreibt. Eine 
Überprüfung des Studien-
fortgangs ist auch während 
der einzelnen Sudienab-
schnitte möglich.

Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber 
nicht gezwungen werden, seinen allfälligen 
Resturlaub während der Kündigungsfrist zu 
konsumieren. Selbst durch eine Dienstfreistel-
lung kann der Arbeitgeber den Urlaubsver-
brauch nicht einseitig erzwingen. Weigert sich 
der Arbeitnehmer, den Resturlaub anzutreten  
– auch wenn die Kündigungsfrist  z.B. drei Mo-
nate beträgt – so kann dies der Arbeitgeber 
nicht mehr finanziell sanktionieren.

Diese jüngst ergangene Entscheidung baut 
auf  dem ARÄG 2000 (Arbeitsrechtsänderungs-
gesetz) auf. Viele Arbeitgeber handeln noch 
nach der alten Rechtslage und sprechen die 
Dienstfreistellung in der irrigen Meinung aus, 
der Resturlaub sei in dieser Zeit zu konsumieren. 
Die finanziellen Konsequenzen für den Arbeit-
geber sind beträchtlich. Rechtzeitige rechtliche 
Beratung schützt vor nachteiligen Folgen.

Die neue Novelle sieht auch 
Übergangsbestimmungen vor. 
Es ist daher jeweils zu prüfen, 
ob die neuen gesetzlichen Be-
stimmungen auf  die bereits 

bestehenden Mietverträge an-
wendbar sind oder nicht. Die 
Beantwortung dieser Frage 
erfordert sicherlich juristi-
sche Hilfe. 

Die Änderungen
Ich möchte drei wesentli-

che Änderungen ansprechen, 
die von erheblicher Bedeutung 
sind:

Während bislang der Ver-
mieter lediglich verpflichtet 
war, ernste Schäden des Hau-
ses, nicht jedoch Gefährdun-
gen der Hausbewohner zu 
beseitigen, hat die Novelle 
nur klargelegt, dass die Er-
haltungspflicht des Vermie-
ters auch auf  die Beseitigung 
erheblicher vom Mietgegen-
stand ausgehender Gesund-
heitsgefährdungen ausge-
dehnt wird. 

Trotz der vorliegen-
den Novelle birgt 
das Mietrechtsgesetz 
noch immer erhebli-
che rechtliche Fallen 
für Mieter und  
Vermieter.

 Wurde bislang vom Vermie-
ter verabsäumt, bei einem be-
fristeten Vertrag, nach Ablauf  
der Zeit entweder eine neue 
Regelung zu treffen oder auf  
der Räumung des Mietgegen-
standes zu beharren, so kam 
es zu einer stillschweigenden 
Verlängerung, die im Anwen-
dungsbereich des Mietrechts-
gesetzes zu einer Verlängerung 
auf  unbestimmte Zeit führte. 
Das Mietverhältnis konnte 
dann nur noch bei Vorliegen 

entsprechender Kündigungs-
gründe aufgelöst werden. 

Die neue Regelung sieht 
vor, dass sich ein befristetes 
Mietverhältnis nach Ablauf  
der Mietdauer zunächst nur 
um drei Jahre verlängert und 
nicht auf  unbestimmte Zeit. 
Erst wenn der Vertrag danach 
neuerlich nicht aufgelöst wur-
de, entsteht ein unbefristetes 
Mietverhältnis. Während 
bislang sowohl Vermieter, 
als auch Mieter gerichtlich 

kündigen mussten, wenn ein 
Mietvertrag nicht durch den 
vereinbarten Zeitablauf  oder 
im Einvernehmen beendet 
wurde, besteht nun für den 
Mieter die Möglichkeit ei-
ner schriftlichen Kündigung. 
Vermieter müssen jedoch 
weiterhin gerichtlich kün-
digen. Auch sind verspätete 
Kündigungen nicht mehr wir-
kungslos, sondern wirken für 
den nächsten Kündigungster-
min.
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